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wurden, wer oder welche die weren und sin möchtten, das doch das burgrecht
allen andern burgrechtten, die wir hie nach an uns nemen, vorgan sola 20), ein
Passus enthalten ist, der als neu vom Rathe zu Bern beschlossen erst am 8. August
1477 in das Rathsmanual von Bern eingetragen worden ist21).

,0) L. c.: p. 929.

*') Segesser: Beiträge zur Geschichte des Stanser-Verkommmsses, in Kopp's Geschichtsblättern
aus der Schweiz: Bd. I.: p. 37, Lucern: 1854.

Dr. G. Meyer von Knonau.

Die Dynasten Brun von Räzflns.

(Nachtrag zu No. 1 und 2 des Anzeigers von 1865.)

Verschiedene nachträglich aufgefundene Daten führen auf die bestimmte Ver-
muthung, dass das in Worten angegebene Datum des Ehecontracts zwischen Johann

von Rietberg und Bertha von Räzüns 'Anzeiger Jahrgang 1865 No. 2 S. 28) nicht
vom Jahre 1302, sondern vom Jahre 1320 zu verstehen sei. Hie daraus folgenden
Veränderungen für die vorangehende Darstellung (Ebenda No. 1 S. 1 u. 2; ergeben
sich von selbst, stören aber den Zusammenhang und die Ergebnisse desselben

nicht. W. v. J.

Reclnsen, nicht Leprose.
(Eine Berichtigung.

In Nummer 4 des Anzeigers vom vorigen Jahrgang wird auf Seite 61 und 62

vorausgesetzt, dass unter den Reclusen Aussätzige. Leprosen, zu verstehen seien
oder überhaupt mit unheilbaren Krankheiten behaftete Personen. Dem ist aber
nicht so, sondern es waren Mönche und Nonnen, die sich unter gewissen Cere-

monien feierlich und für immer in eine Zelle nahe bei einer Kirche einschliessen
Hessen wie St. Wiborada in St. Gallen oder St. Fintan in Rheinau, und viele Andere

in den verschiedensten Orten. Die Acta Sanctorum und alten Kloster-Annalen bieten

uns der Beispiele zu Dutzenden. Vuarchiere (Vuacherej bei Lausanne darf also

nicht unter die Leproserien gezählt werden. L.

SPRACHE ÜNDJLITTERATUR.

Versuchte Erklärung zweier Namen im Umfange des alten Helvetien.
l.

Bis in den äussersten Westen Europas drang der Ruf des tyrischen Stadt-

goltes, seit die Phönicier noch vor Ablauf des 12. Jahrhunderts vor unserer Aera
in Gades ihrem Herakles Tempel und Säulen errichtet hatten (Herculis columnas
Gadibus sacratas, und delubrum Herculis antiquius Gaditano, seil, prope Lixum,
Plin. H. N. 11,242. XIX, 63). Allein nicht nur die Inseln und Küstenländer des


	Die Dynasten Brun von Räzüns

